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VERWALTUNGSBERICHT

DER

JUSTIZDIREKTION
DES KANTONS BERN

FÜR DAS JAHR 1944

Direktor: Regierungsrat Dr. H. Dürrenmatt
Stellvertreter: Regierungsrat Dr. A. Rudolf

I. Allgemeiner Teil
1. Gesetzgebung

Am 14. September 1944 hat der Grosse Rat das
Dekret betreffend den Tarif in Strafsachen genehmigt,
das den verschiedenen im Verlaufe der Zeit gegenüber
dem frühern Tarif angebrachten Wünschen Rechnung
trägt. Durch Beschluss vom 25. Januar 1944 hat der
Regierungsrat das Reglement über die Fürsprecherprüfungen

auf Antrag des Obergerichts und der
Prüfungskommission geringfügig abgeändert. Durch
Verordnung vom 21. Juli 1944 wurde die Aufsicht über
die Pflegekinder, in Ausführung der Bestimmungen
des EG zum ZGB und des EG zum StGB, näher
ausgestaltet. Wir verweisen im einzelnen auf die
Ausführungen unter Abschnitt II, Ziffer IIa.

Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
hat die kantonalen Regierungen angefragt, was für
Erfahrungen mit den Verjährungsfristen des StGB
gemacht wurden. Nach Einholung eines Berichtes des

Obergerichts haben wir geantwortet, dass die in Art. 109
StGB vorgesehene Verjährungsfrist von sechs Monaten
für die Verfolgung einer Übertretung zu kurz bemessen
wurde. Die gleiche Erfahrung konnte im Hinblick auf
die einjährige Verjährung für die Vollstreckung von
Übertretungsstrafen gemacht werden.

2. Herausgabe einer neuen Gesetzes¬

sammlung
Mit Rücksicht auf die im Gange befindliche

Revision des Gesetzes über die direkten Staats- und Ge¬

meindesteuern wurde mit der Herausgabe des dritten
Bandes, welcher die Erlasse des Zeitraumes 1917 bis
1925 enthalten wird, zurückgestellt. Nach der Annahme
des neuen Steuergesetzes durch das Volk wurde der
bereitgestellte Band bereinigt; er wird demnächst
herauskommen. Der vierte Band befindet sich bereits
im Druck.

3. Rechnungswesen
Die Gesamtausgaben blieben im Rahmen des

Voranschlages.

Budgetiert waren Fr. 4,467,610
Die Kosten betragen » 4,335,555

Minderausgaben Fr. 132,055

Die Besserstellung gründet sich auf die
Minderausgaben im Betreibungswesen und den Mehreingang
an Kosten und Gebühren in Strafsachen.

Im Anweisungsverkehr gaben die von uns
ausgestellten Zahlungsanweisungen zu keinen Bemerkungen

Anlass. Dagegen mussten von uns wiederholt
Interimsanweisungen beanstandet werden, weil die
Aussteller ihre Zuständigkeit überschritten hatten. Den
Regierungsstatthaltern steht die Kompetenz zur
Ausstellung von Interimsanweisungen nur in Polizeisachen
zu, den Untersuchungsrichtern nur in Strafsachen. In
den übrigen Fällen ist nur die Direktion zur Ausstellung
von Anweisungen zuständig.

Im Besoldungswesen machen sich besonders die
vielen Spezialvorschriften und Sonderregelungen nachteilig

bemerkbar.
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Die Dienstleistungen des ständigen Personals der
Justizverwaltung beziffern sich im Jahre 1944 auf
23,727 Mobilisationstage.

Die Passation der Bechnungen in Administrativ-,
Polizei-, Straf- und Bureaukostenangelegenheiten
zeiligte im allgemeinen die Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften. Dagegen lässt die Rechnungstellung

in bezug auf Pünktlichkeit und Sauberkeit zu
wünschen übrig.

In armenrechtlichen Zivilstreitigkeiten mussten in
188 Fällen an Anwaltshonoraren Fr. 26,540 bezahlt
worden (1943 213 Fälle mit Fr. 31,464); an amtliche
Verteidiger in Strafsachen in 38 Fällen Fr. 6790.

Die heutige Organisation des Rechnungswesens
vermochte im Berichtsjahre, nachdem gemeinsam mit
dem Kirchenwesen eino weitere Mitarbeiterin zur
Verfügung stand, ohne wesentliche Verspätung den
Anforderungen gerecht zu werden.

4. Übersicht über den Stand der noch
hängigen, erheblich erklärten Motionen

und Postulate
a) Postulat von Grossrat Pfister betreffend Verhütung

der Spekulation mit Wohnhäusern und
Wohnkolonien, die mit öffentlicher Unterstützung gebaut
tvorden sind. Die damit im Zusammenhang
stehenden Rechtsfragen, insbesondere das Verhältnis
zum Bundeszivilrecht, sind durch ein
Rechtsgutachten abgeklärt worden. Gestützt darauf hat
die Justizdirektion dem Regierungsrat einen
Bericht unterbreitet ; mit Beschluss vom 27. Oktober
1944 hat der Regierungsrat die Angelegenheit der
Direktion dos Innern zur Weiterbehandlung
überwiesen.

b) Postulat von Grossrat Dr. Oppliger betreffend Nor¬
ma]arbeitsverträge für Hausdienstboten und land-
ivirtschaftliche Arbeitskräfte. Der Regierungsrat hat
die Justizdirektion mit der Weiterprüfung der
Angelegenheit beauftragt. Wir haben uns mit
den in Frage kommenden Verbänden in
Verbindung gesetzt und erwarten deren Vorschläge.

c) Motion von Grossrat Schwarz betreffend Ausbau
der Gerichtsverivaltung und Motion von Grossrat
D*. Anliker betreffend Beorganisation des

Amtsgerichtes Bern. Im Voranschlag 1945 sind die
erforderlichen Kredite für die Stellen eines
weitern Staatsanwaltes und zweier Richterbeamten
aufgenommen worden. Der neue Staatsanwalt
ist hauptsächlich zur Entlastung des
Bezirksprokurators des Mittellandes in Bern bestimmt.
Der eine der beiden Richterbeamten steht gemäss
Beschluss des Obergerichts zur Verfügung der
Strafkammer und ist zur Durchführung besonderer

Voruntersuchungen aus dem ganzen Gebiet
des Kantons vorgesehen. Der andere ist dem
Richteramt Bern als ausserordentlicher
Untersuchungsrichter zugeteilt, um eine Entlastung
und Neuzuteilung der Geschäfte der übrigen
Gerichtspräsidenten von Bern zu ermöglichen. Es
handelt sich selbstverständlich nur um eine
provisorische Regelung, welche aber geeignet ist,
Erfahrungen zu sammeln. Eine definitive Lösung

bedarf noch weiterer Vorarbeiten; auch steht bis
zur Errichtung des neuen Amthauses Bern die
Platzfrage einer umfassenden Neuordnung
entgegen.

cl) Motion von Grossrat Scherz betreffend Vorlage
eines Dekretes über die Statutarrechte. Die
Angelegenheit soll weiterhin im Auge behalten werden,

doch gestatteten es die Zeitumstände bis
dahin nicht, die A7orarbeiten wieder aufzunehmen.

II. Besonderer Teil
1. Wahlen

I. Infolge Ablebens oder Rücktrittes der bisherigen
Amtsinhaber wurden durch den Regierungsrat neu
gewählt :

a) zum Jugendanwalt des Oberlandes: Woldemar
Wiedmer, Lehrer in Oey-Diemtigen;

b) zum Mitglied der Notariatskammer: Pierre Diet¬
im, Notar in Pruntrut;

c) zum Amtsverweser für den Amtsbezirk
Aarwangen : Dr. Beat Müller, Fürsprecher in Langenthal.

IL Vom Regierungsrat wurden durch stille Wahl
als gewählt erklärt:

a) zum Gerichtspräsidenten von Aarwangon: Ernst
Briner, Fürsprecher, Kammerschreiber des
Obergerichts in Bern;

b) zum Gerichtspräsidenten von Delsberg: Charles
Ceppi, Fürsprecher, Kammerschreiber des
Obergerichts in Bern.

III. Im öffentlichen Wahlgang wurde durch das
Volk neu gewählt:

zum Gerichtsschreiber und Betreibungs- und
Konkursbeamten von Büren: Kurt Rihs,
Fürsprecher in Lengnau.

2. Regierungsstatthalterämter
Im Verlaufe des Berichtsjahres musste keine

Disziplinaruntersuchung gegen Regierungsstatthaltor
durchgeführt werden. Es langten zwar Beschwerden wegen
Geschäftsverschleppung usw. ein, welche jedoch alle
vor Eröffnung einer Disziplinaruntersuchung
zurückgezogen wurden oder als gegenstandslos abgeschrieben
werden konnten.

Hingegen musste die Feststellung gemacht werden,
dass auf verschiedenen Regierungsstatthalterämtern
der Brauch eingerissen ist, Entscheide des Regierungsstatthalters

selber oder des Regierungsrates, welche
dem Regierungsstatthalter zur Zustellung übermittelt
wurden, nur durch eingeschriebenen Brief zuzustellen.
Dieses Verfahren widerspricht den gesetzlichen
Vorschriften. Nach Art. 32 VRP und Art. 21 Gesetz vom
3. September 1939 über die Regierungsstatthalter
geschieht die Zustellung amtlicher Aktenstücke nach der
in der Postordnung für gerichtliche Akten vorgesehenen
Weise oder durch persönliche Übergabe nach den
Vorschriften des Strafverfahrens. Eine andere Zustellungsart

führt zu Unsicherheit in bezug auf die Rechtskraft
und den Beginn allfälliger Rekursfristen, indem be-
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wiesen werden muss, dass der Adressat das Aktenstück
trotz der fehlerhaften Zustellung erhalten hat. Wenn
der Regierungsrat einen Entscheid oder Beschluss dem
Regierungsstatthalter zur Zustellung übermittelt, so
hat dies die Meinung, dass dieser ihn polizeilich unter
Aufnahme eines Zustellungszeugnisses zustellen lässt.
Abgesehen davon könnten postalische Kosten nicht
mehr verrechnet werden. Nur bei ausserkantonal
wohnenden Parteien kann unter Umständen aus Gründen
der Vereinfachung eine Ausnahme gestattet werden.
Zustellungen durch blossen eingeschriebenen Brief sind
jedoch in allen Fällen nur für einfache Mitteilungen an
die Parteien gestattet.

Es waren eine Reihe von Einfragen zu beantworten :

Bezüglich der Kosten in den Rückerstattungsklagen
hatte bis dahin auf den Regierungsstatthalterämtern
eine verschiedene Praxis geherrscht. Durch
Kreisschreiben des Regierungsrates wurde nun verfügt, dass
die Streitigkeiten über Rückerstattungsforderungen
aus §§36 und 52 ANG gleich zu behandeln sind wie
die Verwandtenunterstützungsstreitigkeiten. In erster
Instanz werden demgemäss keinerlei Kosten und auch
die Stempelung nicht verlangt, dagegen können im
Verfahren vor dem Regierungsrat der unterliegenden
Partei die Kosten (Gebühren, Stempel und Auslagen)
auferlegt werden (§ 16, Abs. 3, ANG, in der Fassung
des GWGST vom 30. Juni 1935).

Betreffend der Wegentschädigung für Dienstreisen
des Regierungsstatthalters auf Wegen, die nur zu Fuss
begangen werden können, wurde auf das Regulativ
betreffend die Reiseentschädigungen der Beamten und
Angestellten der Staatsverwaltung vom 27. März 1928
mit den Abänderungen vom 6. Juni 1941, 12. Januar
1943 und 21. März 1944 verwiesen. Neben den in § 1

vorgesehenen Auslagenvergütungen und
Nachtlagerentschädigungen und den in § 3 vorgesehenen
Fahrkostenentschädigungen werden besondere Wegentschädigungen

nicht ausgerichtet. Höhendifferenzen von
300 m gelten für eine Wegstunde von 5 km, sofern nicht
öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden können. Für
Fahrräder ist die Entschädigung auf 10 Rp. pro km
einfache Fahrt festgesetzt worden.

Aus den Berichten der Regierungsstatthalter, die
gemäss Art. 10, Abs. 2, des Gesetzes vom 3. September
1939 erstattet wurden, ist ersichtlich, dass die
Geschäftslast auf den einzelnen Amtsstellen eine Zunahme
namentlich durch die Entscheidungskompetenzen des

Begierungsstatthalters auf dem Gebiete der
kriegswirtschaftlichen Massnahmen und Notverordnungen
(Beschränkung der Freizügigkeit, Bodenspekulationen usw.)
erfahren hat. Die in den Berichten vielfach enthaltenen
statistischen Angaben über die Geschäftszahlen sollen
nun zu einer auf einheitlicher Grundlage beruhenden
Geschäftsstatistik ausgebaut werden, wie sie für die
übrigen Zweige der Bezirksverwaltung (Bichterämter,
Betreibungsämter usw.) bereits vorhanden ist. Aus den
Berichten ist namentlich auch ersichtlich, dass die
Gemeindeverwaltungen vielfach infolge der Militärdienste

von Gemeindepersonal unter sehr erschwerten
Verhältnissen arbeiten. Andererseits dürfte in vielen
Gemeinden mehr für die entsprechende Schulung und
Belohnung des Gemeindepersonals, welches sich oft
nebenamtlich den weitverzweigten Verwaltungsaufgaben

der Gemeinde widmet, getan werden.

Die Berichte, welche eine Reihe wertvoller
Anregungen zuhanden der verschiedenen Direktionen
enthalten, werden bei diesen in Umlauf gesetzt.

Im Verlaufe des Berichtsjahres wurden die
Regierungsstatthalter einmal zu einer gemeinsamen
Konferenz eingeladen, welche der Aussprache über
verschiedene, die Regierungsstatthalterämter berührende
Fragen diente, wie Bekämpfung des Schwarzhandels,
der Bodenspekulationen usw. Diese Konferenzen
erweisen sich als wertvoll, indem sie dem persönlichen
Kontakt zwischen Regierungsrat und den
Regierungsstatthaltern sowie den Regierungsstatthaltern unter
sich dienen.

3. Notariat
Zu der ersten Notariatsprüfung meldeton sich 9

Bewerber; 7 bestanden sie, 2 wurden abgewiesen. An
der zweiten Prüfung nahmen ebenfalls 9 Bewerber teil;
8 Bewerber konnten patentiert werden und einer
bestand die Prüfung nicht.

6 praktizierende Notare sind im Berichtsjahr
gestorben und 2 haben auf die Berufsausübung verzichtet.
Die Bewilligung zur Berufsausübung sowie die
Bewilligung zur Ausübung nebenberuflicher Tätigkeit wurden
7 Notaren erteilt; 1 davon als angestellten Notar.

Vom Vorjahr haben wir 2 unerledigte Disziplinar-
fälle übernommen; neu eingegangen sind 19 Beschwerden,

ferner wurde in einem Falle von Amtes wegen eine
Disziplinaruntersuchung eröffnet. 19 Fälle sind
erledigt worden, und 3 Fälle wurden auf das neue Jahr
übertragen.

In 3 Fällen mussten Disziplinarstrafen
ausgesprochen werden, nämlich: eine Einstellung in der
Berufsausübung für die Dauer von 3 Monaten, eine
Busse von Fr. 100 und 1 Verweis.

Vom Vorjahre haben wir 3 unerledigte Begehren
um amtliche Festsetzung von Kostenrechnungen
übernommen, neu eingegangen sind im Berichtsjahre 8

Gesuche; davon wurde in 5 Fällen die Rechnung des
Notars herabgesetzt, 4 Gesuche wurden zurückgezogen,
und 2 Fälle mussten auf das neue Jahr übertragen
werden.

Wie vor einigen Jahren die Anwälte, haben auch
die Notare eine Stiftung unter dem Namen «Stiftung-
Witwen- und Waisenkasse des Vereins bernischer
Notare» zur Unterstützung bedürftiger Witwen und Waisen
verstorbener Mitglieder des Vereins bernischer Notare
gegründet.

Die Tätigkeit der Notare im Berichtsjahr gibt zu
keinen besondern Bemerkungen Anlass.

4. Grundbuchwesen (Amtsschreibereien)

a) Grundbuchbereinigung

Man hat unter den gegenwärtigen Verhältnissen
oft Mühe, mit dem vorhandenen Personal die laufenden
Geschäfte erwartungsgemäss zu erledigen, und dennoch
ist es möglich geworden, das kantonale Grundbuch
von weitern 6 Gemeinden zu bereinigen und das
schweizerische Grundbuch anzulegen. Voraussichtlich werden
diese im Jahre 1945 in Kraft erklärt werden können.

Um die Grundbuchvermessung im Sinne des
Dekretes vom 26. Februar 1930 zu fördern, wird nichts
anderes übrig bleiben, als die Beträge, welche in den



«tì
g

ret

aZ
.2
S
'S

Si
g

83JOU}SpnUJQ

uanajjcujaq

jap

iq^Z

CD

ee

TM

co

t-
rH

CO

rH

CO

¦<*

m

rr
CTI

r-t.

CD

cs

ii
rfi

IO

rH

CN

111

r-

o

Uli

t-
ai

-efi

CO

IO

CU

IO

iaCi

rH

!M

rH

^^

<N

co

CO

T-H

rr.

re

xa

CO

rr.

r^

cn

rn

rr.

xa

t-
o
1
r-i

rM

trCi

aiio

c-

rH

ero

TP

Tf«

co

tr-

oz

03rH

t-rH

CI

tr-

O

O

CO

CO

O

00

CN

C~

rH

O

CN

CO

00

rH

rH

XO

rH

rfi

CO

IO

Ti

CN

¦*

B
O

t-

00

CN

-*

CO

IO

t-
Ir¬

as

io

CN

00

o
t-

tH

O

oo

oi

xa

o
ai

CO

TP

Ol

CO

Ol

iettiCDco

I

I

I

Il
i

oTNCNOCQCSo

codi-efi

ia-efixa

CN

00

CO

OMO

Ootu

th

Ol

Ol

ai

tr-

tr-

th

cn

co

cn

co

ai

^H-

^
'"t

hH

O

lO^

OZ

rf
XO

CD

tH

CD

rH

Ol

rH

o
xa

refi

©

tH

CN

co"

CNTP

co

ia
-et*

ai

cc

OOOOiOt-lCrHlrr-CNWOcNCNTHCNCOr-lWOT-HCO

COTtlCNco"o
t-
o

oo

co

co

ai

co

t-
co

T~t

rH

Tt^

OO

th"

lo"

cn

co

xa

cì

xa

CD

tfi

co

co_

co"

oo"

oaiCNCOo00

ajpt^spuniQ

uansjjojrtaq

aap

]q«Z

CO

CD

CN

WO

tr-

co

t(iceo

CO

TH

CO

oo

t-
co

ai

az

th

oi

xa

Ol

refi

tr-

-efi

tfi

xa

tr-

O

O

co

CO

Ttl

o
CO

co

co

TU

rH

CU

CN

O

00

iO

Ttl

00

OC

CO

00

CO

CO

ooIO

00coo

H

<

goCDCSI

TH

Tp

IO

rH

Hfi

CN

TtlCN

a
xo

ai

CD

Oi

tr-

co

oo

io

ai

o
ai

th

co

io

¦*

rH

IO

CN

CO

l-H

00

CO

o
TP

CO

CN

rH

tr-

CC

o
CO

CO

tP

tr-CN00

tawnq

-qonqpunjTQ

ana^j

Tfl

CO

tr-

tr-

co

IOTHco

CO

CO

CD

co

CO

Ol

cd

xa

-efi

TH

uauoijBijdoadxg

Mill

uaëan^jaAuaA
-sSubmz

CN

TP

[N

rH

CU

Hfi

tH

rH

TP

CO

I

^qDajaajuQ
maqaijaqa

sny

qasuBX

Pun

JnB3

Sunzjisjg

o
"e

pun

Sunjjaj,

'SuBSqjg

r-i

m

-Tfi

co

rH

(N

re

t-
rN

t-

r-

tfi

CD

o
CO

CO

fN

CO

r-r

lO

T-H

et

THrH

CO

TH

OI

CN

CN

TT

rH

IO

rr.

rr.

oq

r-r.

on

CO

Ttl

rn

co

>o

tfi

iaCN

tr-

tfi

ou

co

tr-

LO

tr-

CO

CO

co

TP

CD

CN

ta

cc

co

ai

tr-

cn

o

CO

TP

CO

1I

rH

IO

TP

CN

CO

CO

CO

CO

O

UO

CN

rH

Ci

rH

CncNlOCNOOrHCOOCNlOçOOcooOioocotr-cNoriOîïOTtioOrH
<N

TPrH

CN

rH

CN

CO

rH

CO

COCOcotr¬

io

Oi

rH

O

CO

TP

CÀI

a

00<
<
m

m

¦¦cz

.Sf

a

«
a
j

3
È

m

co

oEh

T-HCNCO^IlOCOtr-OOCnOrHCNCOTPljOCO

OC

tr-00030r-(cNCOTPlOCOtr-OOCTlCrlHHSOIISClMISIMrJIINaffl



s1-9

oi

Ci

r-.

t-
1-

IO

C0

tP

IO

tP

az

©

ce

IO

CO

t-
an

ce

r-

r-

-p

rH

_
¦

m

-P

Tp

LO

Udaunjapuesuaure]^

^q

¦en

tH

CN

rH

CM

TH

IO

¦

OJ

tree

uaSanSijqaijag

-jji^

Tl

1

COT-

tfi.

CN

1

tH

i

CN

rt
|

1

rH

TP

1

co

1

1

1

TH

TP

-HT
rH

LO

tH

1

1

¦CO

ce

1

rHeo

aia

1

1o
1o
\CD

1Cl

100

1CO

1t-
1tP

lCl

1o
1cr,

1Tp

m

1CO

1C0

1o
1o
1r-

13
1r-.

1IO

1

1Tp

1rm

1

Ii

OJ

1C0

1xa

1r-i

1

CO

CD

C

tH

tH

az

CO

tP

OJ

'c.:

i
r.o

'OI

co

OJ

IO

on

CJ

em

f-
cm

OJ

cjr.i

Cl

i
OJ

TP

d

a

M

CN

CN

rH

rro

rH

CO

OO

uo

CO

ou

Tp

tr-

tp

tP

cm

02

ON

o
OJ

OI

tP

tH

IO

00

rH

o
CO

LO

OJ

IO

Ol

CM

rH

00

CO

00

UO

O

o
CO

OI

O

CO

1-

o
m

CO

IO

rH

h-

r-l

IO

rH

©

CO

IO

CO

r~>

TH

cn"

M

ir¬

il.:

rH

tH

O

tP

reo

CM

OJ

l
OJ

eo

rrc

tP

Oi

CI

OJ

-P

¦-::

CCI

IO

IO

ce

eo

IO

TP

TH

r/)

ro

C

ai

t«

¦ro

tH

CC

h-

tP

rro

h"

U>

Cil

Tp

r-

OI

CO

IO

,-M

-H

CJ

eo

CD

CD

eo

Ol

r-
IO

cztn¦ari

rt
tH

COTH

IO

tH

rH

CN

IO

rH

rH

co

CJ

TH

TH

TP

"
rH

TH

TH

eo

H
CM

cotr-

CO

IO

t-
CO

1.C1

rH

rr.

tH

r-
Ci

t-
t-
Cil

H
cm

m

t-
IO

t-

T-

OJ

CJ

IO

CO

rN

Tp

ajpiuspnnjg

ai

L'.l

Tf

ce

az

IO

ii
tP

rN

OJ

rfi

ra

t-
rN

rr

t-
CO

T

CD

CI

-
-%!

f-
ri
-r

OJ

rro

CN

oj

1-

IO

ai
CO

1/1

TP

eo

:/:

C0

rH

CO

OJ

CO

C0

CJ

-fi

-p

1

¦4

uauajjojrjaq

aap

\\vei

tH

_<

O

rH

r-,

H

rH

OJ

rH

TH

-P

tP

>

rt

TP

trTp

CN

rN

r-

ro

co

Oi

t-
CM

tP

rH

OJ

tP

LO

m

tH

ce

-P

tfi.

IO

.-
rH

rm

rr.

CC

OJ

rr,

r-
Ol

©

ee

.J.

Ut)

t_

J
:

tP

lO

rH

00

LO

-P

Cl

TH

co

LO

r-r.

r--

r-l

IO

t-
CM

cc

t-
lO

io

TP

<
S

(M

tP

IOTp"

xa

ir00

xa

CM

CO

LO

Cl

orr.

¦CO

rH

tP

rH

OI

r--.

CO

TH

tP

tfi

CM

00

T-HTH

TP

co

COtr-"TH

IO

1-

r-

ai

Cl

ai

en

rH

tP

LO

rH.

OJ

CD

Oi

ri
Cl

t~

cm

IO

T.

CJ

IO

tH

co

m

h-

O

IO

-P

CO

nagunjapurçqy

-\>\

O

;

CLi

rH

u.:

IO

r
r

OI

1
rH

no

O

-fi

eo

c-.

CO

T.r

m

t-
IO

rm

t-

CO

CN

tP

tH

rH

uo

tfi.

CI

TH

o
rH

LO

CD

o
rH

ce

00

LO

tH

OI

Ol

rH

eo

CD

00

o
tr-

Tjl

ca

t-'

IO

!

TH

OJ

oCN

uaSunq.iainuy

¦]y

CO

Ht

r-

cr.

tfi.

O

xa

CD

CO

IO

IO

CD

m

t-
TH

m

ÎO

rm

-P

IO

re

CD

cm

m

IO

m

rm

OJ

co

co

CO

IO

co

HZ

rH

o
co

tH

cr

rH

CO

co

TH

OJ

tH

©

tH

io

rH

Cf)

rr
co

©

rH

rH

co

00CN

CN

r-
CD

CD

CD

Cr

CO

CD

eo

co

rH

rfi

tP

ri
m

r-r

-P

IO

-P

Ol

OU

m

rH

IO

cf)

co

t-

i-
Tp.

CZ

cm

Cïl

CN

Cl

00

CO

CO

¦J.:

CO

OI

TH

cc

CO

m

eo

IO

IO

GO

rr.

¦ce

Cf)

1-

cc

l'¬

CO

tr
P

o

uauajjoj^aq

jap

iquz

tP

CT

Tp

CM

rr.

IrTp

LO

rH

tP

rr.

OJ

LO

CN

tfi

CO

Tp

tfi

rH

rH

tfi

tH

co

c-

tH

io

°ì

>
g..M

w
2

rH

à
s

ai

(N

r~i

,_,

co

lo

CO

IO

tH

-fi

rN

n
TH

tH

n
co

IO

on

-fi

¦r-.

-H

IO

CO

IO

IO

CO

h-

o

B

"3

N

t-
tH

r-

t-
ce

LO

00

CN

rN

00

CI

co

w

r-
¦:/)

CO

Cl

OI

-P

-P

IO

r-i

ce.

rro

r-

o
IO

o

OJ

tH

00

CN

TH

^
^

rH

CJ

rH

OJ

tH

tH

tP

-H

oTP

CZa

1TH

LO

1o
100

CT

1

rN

1en

1Cl

o
1O

1on

rr

1
cc

rH

1IO

IO

1xa

1en

1r-
1rm

eo

-1

-i
1o

1

IO

10

1ce

rr.

1LO

1CD

:.

s
o
;.
:

¦si

o
1-

tP

;

rN

-fi

IO

©

t-

¦t:

rH

CO

LO

t

r-

o
¦TJ

ol

t
ce,

Cl

rm

IO

OJ

r-
LO

a

Ph

"«

r-

CO

10

i/i
CN

co

r
r

CO

IO

<->

OJ

eo

r-

tl:

rr:

ic

Tp

1
(/)

IO

tP

m

tP

Tp

on

O

IO

CT

OI

rr
ICI

cm

eo

tt:

rH

rm

eo

r-

r-r

cm

rr:

CTJ

CO

tP

co

©

O

ai

CJ

CD

ci;

CM

t-
CN

1

IO

t-
r-
rN

n
r:

r-i

CO

cm

ID

cr
;

71

rn

,_,

CM

CO

tH

on

OJ

fc-

ai

CO

i/;

O

'r:

rro

CD

t-
CO

CO

tH

er.

1-

o
rr
IO

IO

co

t-
¦¦¦i

t-

t-
CCI

r-
cm

CO

tP

OI

co

o

TH

CO

CN

rN

T

1

IO

-fi

TH

OJ

OI

oj

tH

Ol

CM

tH

rH

oi

TP

OO

TP

rH

tH

ajjon^spunjg

o
m

CO

Cl

rN

co

on

00

IO

r-i

CC

rr.

-p

CO

r-i

LO

t-
eo

eo

r-l

t-
5

r-J

m

co

IO

OJ

t-
IO

rr

CO

1-

Cl

CO

OJ

00

r
r

IO

:~.r

'-."

"¦'

(»1

CC

OI

OJ

r-
tP

Hi

LO

m

IO

n-

-P

OJ

OlIHo43

uauajjoj?aq,jap

iqiîz

00

eoCN

tP

-efi

00TH

trL~

00

'CO

>o

co

OJ

OZ

CO

tfi

Or

CO

CD

tH

COrH

Ol

CO

eo

tP

tH

co

TCPTH

IO

co^TH

ciOJ

Ph

C3

T-i

CO

o
erro

CO

T

[

ai

10

tP

¦o

tP

o
t-
co

IO

!~l

rH

IO

t'rr

IO

CO

rr
-p

rH

t--

1

00

C

O

CC'

Tp

o
CD

cm

xt)

r-
CD

OJ

1.0

tH

cm

on

r-i

IO

en

OJ

1-

OJ

OJ

r-r

en

oj

OJ

CO

OJ

OJ

CO

3

tH

tP

rH

CO

ICI

rH

ii

OJ

IO

CO

rN

-H

co

rH

Ol

tH

tH

CN

on

OJ

LO

hO

CO

uaSnnqi9jq;)SJ0A

tPIO

HH-M

IOCO

tr-TH

3
COtP

TPCO

coTH

oCO

1

CJi-
00rN

cmIO

00

©T-H,

00CJ

CDrH

OT-H

tPOJ

o1-

trio

rHce

TPTp

tPIO

troc

OJ

00eo

LOC0

tHLO

tr-tr-

J3ateZa<

-ptrejdpnru*)

rH

1

'

1-1

TH

tPH

t-
rr.

CD

tP

CD

1-

LO

tH

T-H.

LO

-P

rr.

Oi

tP

r~

rr
CO

m

r-
-p

LO

r-rj

r-

n
t-
cm

Tp

m

CN

9j9uqpinqag

1!

co

tr-TH

^p

CNrr.

(N

eo

eorH

Tp

TpTH

CD

-P

Citfi

LOCN

00

trtr-

rH

co

LOH

t-
crOl

CD

co

corH

H
Ol

cmTH

OJCO

LOrH

tr-CJ

CO©tr-

vzmo

1

l

1

1

1

1

i

1

1

1

1

t

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[

1

1



10 Justiz

Vermessungstonds einzulegen sind, zahlenmässig
festzusetzen. Hiebei wird man den Verhältnissen in den
einzelnen Gemeinden Bechnung tragen müssen. Was
den zum Teil schwer belasteten Gemeinden im Jura
möglich war, soll auch den besser situierten Gemeinden
des Oberlandes möglich sein.

Die Begelung der Verhältnisse in Gemeinden, von
denen ein Teil im Kanton Bern und ein anderer im
Kanton Solothurn liegt, muss wahrscheinlich
hinausgeschoben werden bis nach Beendigung des Krieges.
Der Aktivdienst lässt ein Zusammenarbeiten aller in
Betracht fallender Personen und Behörden nicht zu.

Es bleibt noch eine einzige Bereinigungsbeschwerde
zu erledigen. Sie bezieht sich auf Stockwerkseigentum
und muss, bevor in der betreffenden Gemeinde das
schweizerische Grundbuch eingeführt wird, ihre
Erledigung finden.

b) Grundbucbiührung und Gebührenbezug

Die Geschäfte werden im allgemeinen pflichtbe-
wusst und, soweit dies die Verhältnisse erlauben,
speditiv erledigt. Es ist zurzeit unmöglich, vorübergehend
für Grundbucharbeiten geeignetes Personal zu finden.
In den einzelnen Fällen bleibt daher nichts anderes
übrig, als die Behandlung gewisser Geschäfte
zurückzulegen.

Mit den vom Vorjahr übernommenen waren
zusammen 40 Beschwerden zu behandeln. Davon sind 22

erledigt worden, sei es infolge Bückzuges, Weisungserteilung

an den Grundbuchverwalter oder den ver-
urkundenden Notar, oder einen förmlichen Entscheid
des Begierungsrates.

Ein Schreiben des eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartementes hat uns veranlasst, die
Grundbuchverwalter anzufragen, ob im Kanton Bern
sogenannte Heimstätten siehe Art. 349 ff. ZGB vorgemerkt

worden seien. Aus allen Bezirken kamen verneinende

Antworten. Daraus ist unseres Erachtens nicht zu
schliessen, das Institut sei wert- und zwecklos. Wir
haben gewisse Änderungen vorgeschlagen und darauf
hingewiesen, dass mancher Familie, auch in
Berggegenden, das Heim erhalten werden könnte, wenn
eine Heimstätte begründet würde. Der Einspruch eines
Gläubigers an sich soll eine solche Begründung nicht
ausschliessen, ein solcher Einspruch sollte überprüft
werden können.

Für die Vormerkung der Verfügungsbeschränkung,
die an die Bewilligung von Beiträgen für Bodungen
geknüpft wird, sind in einem Kreisschreiben die
erforderlichen Weisungen erteilt worden.

Ein anderes Kreisschreiben wurde in Ausführung
des Postulates der Grossräte Bieben und Mitunterzeichner

erlassen. Darin wurde ausgeführt, wann ein
Vertrag in der Begel als eine Abtretung auf Bechnung
zukünftiger Erbschaft anzusehen und daher nur eine
Handänderungsabgabe von 5°/00 zu bezahlen sei.

Im übrigen hatte man sich mit mündlichen und
schriftlichen Einfragen und vor allem auch mit
Anordnungen zu befassen, welche der Aktivdienst und
Krankheiten mit sich brachten. Ferner war zu Kor-
porationsreglementen Art. 20 EG zum ZGB und
zu Bodenverbesserungsgeschäften Stellung zu nehmen.

Nach der Zusammenstellung weist der Immobiliar-
verkehr gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten

Änderungen auf. Die Zahl aller Eigentumsübertragungen

ist ungefähr die gleiche geblieben. Die Zahl
der Pfandgeschäfte und die Summe der pfandversicherten

Forderungen hat etwas zugenommen.

c) Massnahmen gegen die Bodenspekulation und die
Überschuldung sowie zum Schutze der Pächter

Den erstinstanzlichen Behörden, den
Begierungsstatthaltern, sind im ganzen 5804 Geschäfte zugegangen.
Von diesen enthielten 3765 das Gesuch um Genehmigung
der Handänderung des Kaufvertrages etc. und
1500 den Antrag, eine weitere Hypothekarbelastung
zu bewilligen. In 73 Fällen wurde die Genehmigung
und soweit Pfandgeschäfte in Frage standen, die
Bewilligung versagt.

In der Gesamtzahl sind Gesuche um Abkürzung
der Pachtdauer, Einsprachen gegen Kündigungen und
Gesuche um Verlängerung des Pachtverhältnisses
inbegriffen.

Bei unserer Direktion sind 61 Bekurse eingegangen,
ferner ein Wiedererwägungsgesuch und ein Gesuch,
gestützt auf Art. 50 des BEB vom 19. Januar 1940
die Anwendung der bezüglichen Bestimmungen
auszuschliessen, ferner eine Beschwerde gegen einen
Begierungsstatthalter, der seine Amtspflicht verletzt haben
soll, weil er es unterliess, das Heimwesen und lebendes
wie totes Inventar, das mitverkauft wurde, schätzen
zu lassen.

Von den eingegangenen und den Bekursen, die
vom Vorjahr übernommen wurden, sind 64 erledigt
worden. Davon wurden 40 durch den Begierungsrat
entschieden, 11 wurden abgewiesen und 19 zugesprochen.

Weitere 24 wurden nach eingehender
Untersuchung und Aufklärung, zurückgezogen.

Dem Wiedererwägungsgesuch konnte nicht
entsprochen werden, dagegen dem Gesuch, die Anwendung
der Bestimmungen der beiden BBB auszuschliessen.
Die Beschwerde gegen den Begierungsstatthalter erwies
sich als unbegründet, da die Besitzung in einem
vorangegangenen Sanierungsverfahren bewertet worden war
und eine spätere Schätzung einen den Kaufpreis
übersteigenden Ertragswert ergeben hat. Gegenüber einer
gewissen Tendenz, Entscheide des Begierungsrates in
Bodenspekulationsfällen auf dem Wege blosser
Wiedererwägungsgesuche aufheben oder abändern zu lassen,
muss bemerkt werden, dass es sich hier um
rechtskräftige, verwaltungsrechtliche Urteile handelt, die nur
neu überprüft werden können, wenn die
Voraussetzungen des sogenannten neuen Bechts im Sinne von
Art. 35 VBPG vorliegen. Ist dies nicht der Fall, so
kann auf solche Wiedererwägungsgesuche nicht
eingetreten werden, da der Entscheid des Begierungsrates
für die beteiligten Parteien verbindlich ist und nicht
einseitig aufgehoben werden kann. Dagegen steht es

natürlich den Parteien frei, unter neuen
Voraussetzungen einen neuen Vertrag zu schliessen und diesen
neuerdings zur Genehmigung vorzulegen.

Grundsätzlich liegt es im Ermessen der
erstinstanzlichen Behörde, darüber zu befinden, ob ein
Gesuch gemäss § 8 der Verordnung vom 6. Februar
1940 dem Obmann der zuständigen Gültschatzungs-
kommission zu überweisen ist. Sie wird diese
Überweisung immer dann anordnen, wenn sie sich anhand
von Schriftstücken ein zuverlässiges Urteil darüber,
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ob der Preis die in Art. 8 des BEB vom 19. Januar 1940

gezogene Grenze übersteigt, nicht zu bilden vermag.
Ein Versuch, Verträge, welchen die Genehmigung

versagt wurde, vergleichsweise als verbindlich zu
erklären und den Vergleich durch den Bichter bestätigen
zu lassen, ist gescheitert. Solche Vergleiche sind
vollstreckungshalber den Urteilen gleichgestellt, materiell
jedoch Verträge, welche ebenfalls der Genehmigung
bedürfen. Ob solche Versuche im Sinne von Art. 45
des BBB vom 19. Januar 1940 strafbar sind, hätte der
Strafrichter zu entscheiden.

In 2 Fällen wurde Strafanzeige eingereicht; auch
in einem dritten Fall wurde ermittelt, dass ein höherer
als der im Vertrag angegebene Preis gefordert und
bezahlt worden ist.

Es liegt im Interesse aller Beteiligten, die Preise
verurkunden zu lassen, welche vereinbart wurden. Der
Arersucb, die gesetzlichen Bestimmungen zu umgehen,
führt zu einer Bechtsauffassung, die sich wirtschaftlich

und sozial nicht vorteilhaft auswirken kann.
Die Bestimmung im BBB vom 19. Januar 1940,

wonach der Zuschlag in einer Zwangsverwertung keiner
Genehmigung bedarf, ist bisher nicht geändert worden.
Der Begierungsrat hat einen dahingehenden Antrag
bereits im August 1942 gestellt. Die verschiedenen
Fälle, in denen auf diesem Wege reichlich übersetzte
Preise erreicht wurden und schöne Heimwesen von
Nicht-Landwirten erworben werden konnten, wurden
dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement
zur Kenntnis gebracht. Dessen Bestrebungen, nicht
nur diese, sondern auch andere Bestimmungen der
beiden in Frage stehenden BBB zu ändern und
gemachten Wahrnehmungen und heutigen Erfordernissen
anzupassen, haben bei zuständigen Instanzen nicht
durchwegs das nötige sachliche Verständnis gefunden.

5. Gerichtsschreibereien
Die Inspektionen konnten infolge der Mobilisation

nur in reduziertem Umfange durchgeführt werden. Die
Beanspruchung des Gerichtspersonals durch Militärdienste

war ausserordentlich häufig, und. die plötzlichen
Einberufungen machten es oft unmöglich, das nötige
Ersatzpersonal einzustellen, so dass gewisse Bückstände
nicht zu vermeiden waren. Die Aufarbeitung dieser
Bückstände erfolgte durch Überzeitarbeit bei Bückkehr

aus dem Militärdienst und häufig durch Verzicht
oder Übertragung der Ferien.

Im allgemeinen war die Geschäftsführung
befriedigend, in einem einzigen Falle musste gegen einen
Gerichtsaktuar vorgegangen werden, der die Motivierung
von Strafentscheiden ungebührlich verzögert hatte.

Es waren eine Anzahl von Einfragen zu
beantworten. Die Verwertung der Effekten verhafteter
Personen hat nach den Vorschriften von Art. 117, 2

EG/ZGB durch das Begierungsstatthalteramt zu
erfolgen.

Die Einziehung erfolgt auf Grund eines gerichtlichen

Urteils oder Beschlusses. Der Vollzug ist in
Art. 363, Ziff. 3, Gesetz über das Strafverfahren dem
Begierungsstatthalter übertragen. Vor der Verwertung
ist die kantonale Polizeidirektion zu verständigen,
welche gemäss Art. 4 des EG z. StGB vom 6. Oktober
1940 die nötigen Verfügungen zu treffen hat.

Verfallene Geschenke und andere Zuwendungen
(Art. 59 StGB) sind in bezug auf die Verwertung gleich
zu behandeln wie die eingezogenen Gegenstände (vgl.
Art. 58, 59 und 60 StGB und Art. 4 EG StGB).

Die Kosten für die Amortisation von Schuldbriefen
stellen sich, in erster Linie infolge der ausserordentlich
hohen Gebühren des schweizerischen Handelsamtsblattes,

sehr hoch. Wir haben dem eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartement geschrieben und darauf
hingewiesen, dass die Publikationsgebühren des SHAB
rund 50 % höher sind als beim kantonalen Amtsblatt
und beim Amtsanzeiger. Es wurde uns mitgeteilt, dass
die Kostenberechnung sich auf einen vom eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartement genehmigten Tarif
stütze und eine Beduktion dieser Publikationskosten
nicht möglich sei. Die während eines Vierteljahres
gerichtlich aufgerufenen oder kraftlos erklärten Inhaberpapiere

werden zudem jeweils im SHAB auf Ende
eines Quartals noch in einer zusammenfassenden
Aufstellung bekanntgegeben, für die eine besondere
Kostenberechnung nicht erfolgt.

Gemäss Tarif über die Gerichtsgebühren beträgt
die Gebühr für eine Amortisationsverfügung Fr. 5 bis
Fr. 30. Es wurde eine allgemeine Weisung erlassen in
dem Sinn, dass bei Schuldbriefen und Titeln, deren
Wert Fr. 5000 nicht übersteigt, die Minimalgebühr von
Fr. 5 für den Entscheid ebenfalls nicht überschritten
werden soll. Neben der Entscheidungs- bzw. Verfügungsgebühr

gemäss GT § 2, II, 4, sind die allgemeinen
Gebühren von § 4 GT in Bechnung zu stellen.

Bei der Amortisation vollständig gleichartiger
Wertpapiere ist nur eine Verfügung und nur eine
Publikationsaufgabe erforderlich, und es sind nicht für jedes
einzelne Wertpapier die Gebühren besonders zu
berechnen. Dem Umstand, dass es sich um eine grössere
Anzahl von Wertpapieren handelt, ist in der Weise
Bechnung zu tragen, dass die Maximalgebühr in Bechnung

gestellt wird.
Gemäss dem Tarif über die Gerichtsgebühren

(§ 4, 5, in der Fassung des Dekrets vom 25. September
1936) ist bei Festsetzung der Gebühren jeweils auf die
wirtschaftliche Lage der Beteiligten Bücksicht zu
nehmen. Diese Bestimmung kann vom Gerichtsschreiber

nur dann zur Anwendung gebracht werden, wenn
die Vorkehren und eingereichten Gesuche Hinweise
auf die ungünstigen finanziellen Verhältnisse der
Gesuchsteller enthalten.

Der Gerichtspräsident und der Gerichtsschreiber
sind berechtigt, die ihnen infolge der Amtsgerichtsgeschäfte

in ausserordentlicher Weise erwachsenden
Auslagen für Verpflegung, auch wenn es sich nicht
um eine Beiseentschädigung im eigentlichen Sinne
handelt, zu verrechnen, gemäss § 4 des Beiseentschä-
digungsregulativs vom 27. März 1928. Die daherigen
Kosten sollen nach der geltenden Praxis Fr. 7 im Tag
nicht übersteigen.

Auch Strafgefangene haben Anspruch auf ein
gesetzliches Zeugengeld.

6. Betreibungs- und Konkursämter
Auch auf den Betreibungs- und Konkursämtern

haben die vielen plötzlichen Einberufungen zum Aktivdienst

zu Schwierigkeiten betreffend den Personal-
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ersatz geführt. Direkte Störungen konnten vermieden
werden, namentlich auch, weil die Geschäftslast der
Betreibungsämter nicht zugenommen hat und namentlich

die zeitraubenden Geschäfte, Konkurse und
Liegenschaftsverwertungen seltener geworden sind.

Die Geschäftsführung war durchaus befriedigend,
soweit anlässlich der infolge des Aktivdienstes in
reduziertem Umfange vorgenommenen Inspektionen
festgestellt werden konnte. Bückstände und Verzögerungen
wurden nirgends festgestellt.

Den Betreibungsgehilfen wurden die Teuerungszulagen

grundsätzlich wieder im gleichen Umfange
zugesprochen wie dem ordentlichen Staatspersonal,
wobei entsprechend dem Beschäftigungsgrad für den
Staat Abstufungen gemacht wurden.

Auch die Winterzulage gelangte an die Betreibungsgehilfen

zur Ausrichtung.
Bezüglich der Nebenberufe der Weibel wurde die

Ausübung des Berufes eines Sachwalters und Führung
eines Inkassobureau für unvereinbar mit den
Funktionen des Weibels erklärt. Dagegen ist nichts
einzuwenden, wenn sich der Betreibungsgehilfe beruflich
mit Liegenschaftsvermittlung und Häuserverwaltung
befasst, wobei aber nicht das Mietzinsinkasso
regelmässig und ausschliesslich durch den Weibel
stattfinden soll.

Die gebührenfreie Auskunftserteilung wurde
bewilligt für die Arbeitsämter. Für den Gläubigerschutzverband

wurde im Hinblick auf die grosse Zahl der
verlangten Auskünfte eine Ausnahme von der Bestimmung

in Art. 9, 1 GT, bewilligt im Sinne einer Be-
duktion der dort vorgesehenen Gebühr.

Auf Grund der Feststellung, dass in den Fällen,
wo eine Vormerkung einer Abtretung gleichzeitig mit
der Eintragung eines Eigentumsvorbehaltes zur
Anmeldung gelangte, eine ganze Beihe von Betreibungsämtern

für diese Vormerkung keine besondere Gebühr
verlangt haben, richteten wir eine Anfrage an das
schweizerische Bundesgericht, ob der Gebührenbezug
im vorliegenden Falle gerechtfertigt sei, auch wenn
ein besonderes Vormerkungsgesuch nicht vorliege. Das
Bundesgericht hat die Auffassung der Justizdirektion,
dass die Gebühr für die Vormerkung geschuldet ist,
auch wenn die Vormerkung gleichzeitig mit der
Eintragung vorgenommen werden kann, durch Übermittlung

eines in diesem Sinne lautenden Beschwerdeentscheides

bestätigt. Den Betreibungsämtern wurde in
der Folge durch ein Kreisschreiben der Aufsichtsbehörde
die nötige Weisung erteilt.

In diesem Kreisschreiben wurde auf Antrag der
Justizdirektion auch Weisung erteilt über die
Handhabung der Stempelvorschriften für Protokollauszüge
gemäss Art. 8, Abs. 2, SchKG. Solche Auszüge, wenn
sie in der Form einer gewöhnlichen brieflichen
Mitteilung (Art. 9, 3 GT SchKG) erfolgen, sind gemäss
§ 2, lit. 1, Stempelgesetz nicht zu stempeln. Zu
stempeln sind dagegen Auszüge, die als Beweismittel
Verwendung finden sollen und die als solche vom
Betreibungsbeamten beglaubigt werden (§ 1, lit. h,
Stempelgesetz). Nicht-der Stempelpflicht unterworfen
sind die Grundbuchauszüge, welche gemäss § 22 des
Tarifs vom 11. Mai 1925 betreffend die fixen Gebühren
der Amtsschreibereien in Zwangsverwertungsverfahren
erstellt werden.

7. Güterrechtsregister
Im Berichtsjahr sind keine Beschwerden eingelangt.

Anlässlich der Inspektionen konnte festgestellt werden,
dass die einlangenden Geschäfte sorgfältig behandelt
werden und überall die Belege in Ordnung sind.

Es waren verschiedene Einfragen zu beantworten.
Die blosse Übersetzung eines notariell verurkundeten
Ehevertrages, der von einem schweizerischen Konsulat
legalisiert ist, braucht nicht ihrerseits vom zuständigen
ausländischen Konsulat in der Schweiz legalisiert zu
sein. Es genügt, wenn die Unterschrift des Übersetzers
beglaubigt wird. Dagegen kann auf keinen Fall auf
eine amtliche Urkunde, aus der hervorgeht, dass die
Ehe abgeschlossen wurde, verzichtet werden. Die
Vorschrift von Art. 22 GüV ist zwingend.

Die Publikation, dass das Inventar über das
eingebrachte Gut auf der Gerichtsschreiberei deponiert
worden sei, ist irreführend. Es wurde Weisung erteilt,
dass in solchen Fällen ausdrücklich gesagt wird, die
Deponierung habe beim Güterrechtsregisterbureau
stattgefunden.

8. Handelsregister
Im Berichtsjahr sind 93 neue Geschäfte eingelangt.

Vom Vorjahr waren unerledigt 23, so dass sich eine
Gesamtzahl von 116 Geschäften ergibt. Dazu kommen
14 Einfragen und administrative Berichte. Durch
Korrespondenz, Erhebungen und Verhandlungen konnten

85 Geschäfte erledigt werden. In 38 Fällen liessen
sich die Aufgeforderten nach näherer Aufklärung
eintragen oder nahmen die verlangte Löschung vor. In
47 Fällen wurde in diesem Arorverfahren auf die
Eintragung verzichtet.

Durch Beschluss des Begierungsrates als
Aufsichtsbehörde wurden 10 Fälle erledigt. In zwei Fällen
wurden Ordnungsbussen ausgesprochen. In 5 Fällen
wurde die Eintragung von Amtes wegen verfügt. In
5 Fällen wurde die Ermächtigung zur Eintragung trotz
unvollständiger Belege erteilt (Art. 31 HBV). In einem
Falle wurde Bekurs an das Bundesgericht erhoben,
der Bekurs wurde abgewiesen. Ferner wies das Bundesgericht

den vom Vorjahre hängigen Bekurs ab.
Zwei gegen Handelsregisterführer eingereichte

Beschwerden konnten als gegenstandslos abgeschrieben
werden, nachdem der Begisterführer über die
bestehenden Abschriften näher orientiert worden war.
Es handelte sich um Gebührenfragen.

A^erschiedene Fälle, in denen Eintragungen
angemeldet oder erfolgt waren, welche mit dem
Bundesratsbeschluss vom 29. Dezember 1939 und 17. November

1942 über den Schutz der Uhrenindustrie nicht
vereinbar waren, führten zu weitläufigen
Untersuchungen. In Verbindung mit den zuständigen
Anbänden der Uhrenindustrie und der Sektion für
Uhrenindustrie des eidgenössischen A^olkswirtschaftsdeparte-
mentes konnte jeweils eine gütliche Erledigung
zustande gebracht werden.

Bezüglich der Bevisionen des Handelsregisters ist
eine Besserung festzustellen. Es sind jedoch immer
noch Bezirke vorhanden, in denen der Begisterführer,
teilweise auch infolge von Aktivdiensten, nicht immer
das Nötige vorkehrt, um die Eintragspflichtigen und
die nötigen Änderungen zu ermitteln. Den betreffenden
Begisterführern wurden die nötigen AVeisungen erteilt.
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Wiederum wurden eine Anzahl von Begister-
büros durch das eidgenössische Handelsregisterbüro
inspiziert, welches sich in seinen Berichten durchwegs
anerkennend äusserte. Die Berichte wurden den
Handelsregisterbüros direkt übermittelt.

9. Kontrolle des Stempelbezuges
Diese gibt im Berichtsjahr zu besondern

Bemerkungen nicht Anlass.

10. Vormundschaftswesen
Im Berichtsjahr sind 15 Bekurse gegen Entscheidungen

der Begierungsstatthalter in Vormundschaftssachen

eingereicht worden. Davon wurde in 8 Fällen
der erstinstanzliche Entscheid bestätigt; 2 Bekurse
wurden gutgeheissen; 2 Bekurse durch Bückzug
erledigt, und 3 Fälle mussten auf das neue Jahr
übertragen werden.

Gegen einen Entscheid des Begierungsrates wurde
beim Bundesgericht zivilrechtliche Beschwerde
eingereicht, dieses ist aber darauf nicht eingetreten.

Verfahren auf Entzug der elterlichen Gewalt waren
8 zu behandeln. In 6 Fällen wurde der erstinstanzliche
Entscheid bestätigt; auf einen Bekurs konnte nicht
eingetreten werden und ein Bekurs wurde zurückgezogen.

Gesuche um Mündigerklärung waren 4 zu behandeln;

hievon wurde 1 Gesuch zugesprochen, die andern
Gesuche wurden alle nach erhaltener Aufklärung
zurückgezogen.

In Anwendung des Haager Abkommens vom
12. Juni 1902 zur Begelung der Arormundschaft über
Minderjährige waren 15 Fälle zu behandeln, alle betrafen
Kinder von Auslandschweizern.

Im Berichtsjahr sind von 15,809 Vormundschaften
7768 Bechnungen fällig geworden.

Die in den letzten Jahresberichten gemeldete
Verzögerung in der Ablage der A'ormundschaftsrechnungen
konnte etwas behoben werden. Der Stand in den
einzelnen Amtsbezirken ist verschieden und hängt davon
ab, wie der Begierungsstatthalter die Sache in die
Hand nimmt.

11. Kantonales Jugendamt
a) Tätigkeit des Jugendamtes

Trotzdem auch unser Land die Folgen des Krieges
in zunehmendem Masse zu spüren bekommt und die
Kampffronten im vergangenen Jahr unsern Grenzen
wieder näherrückten, blieb unsere Jugend bis jetzt
vor schweren Schädigungen und Entbehrungen
verschont. Ja, die Schweiz war in der glücklichen Lage,
wiederum mehreren tausend kriegsgeschädigten
Kindern aus den Nachbarländern Erholung und ein
vorübergehendes Asyl zu bieten.

Sowohl das Jugendamt wie die 6 Jugendanwaltschaften

blicken auf ein arbeitsreiches Jahr zurück,
konnten ihrer vielgestaltigen und verantwortungsvollen

Tätigkeit aber ohne grössere Störungen obliegen.
Die chronische Arbeitsüberlastung des Jugendamtes,
wie namentlich auch die Mehrarbeit, die mit der Neu

Ordnung der Pflegekinderaufsicht verbunden ist,
nötigten dazu, beim Begierungsrat die Schaffung der
Stelle einer Adjunktin für das Pflegekinderwesen zu
beantragen. Der Antrag war auf Jahresende noch
hängig.

Wie schon im letzten Bericht erwähnt wurde,
arbeitete das Jugendamt im Auftrage der Justizdirektion
und im Einvernehmen mit der Direktion des Armenwesens

eine Verordnung aus, durch welche die
Pflegekinderaufsicht in unserem Kanton wesentlich verstärkt
und verbessert werden soll. Um dies zu erreichen,
werden die Kreisarmeninspektoren beauftragt, in ihren
Kreisen künftig die Durchführung der Pflegekinderaufsicht

und zwar sowohl die Aufsicht über die
armengenössigen wie über die von den Eltern oder
Vormündern versorgten Kinder zu überwachen und
in den Gemeinden, die heute noch keine organisierte
Pflegekinderaufsicht haben, diese direkt auszuüben.
Die Armeninspektoren führen in dieser Eigenschaft den
Namen Pflegekinderinspektoren. In Arerbindung mit
der obligatorischen Meldepflicht soll die Neuordnung
eine sachkundige, möglichst lückenlose Durchführung
der Aufsicht gewährleisten. Die am 21. Juli 1944 vom
Begierungsrat genehmigte Verordnung ist am 1. Januar
1945 in Kraft getreten. Berechtigtes Aufsehen erregten
letztes Jahr die in einer oberaargauischen Gemeinde
von den Pflegeeltern gegenüber einem 15jährigen,
armengenössigen Pflegeknaben begangenen sittlichen
A^erfehlungen, wie auch unliebsame Arorkommnisse in
bernischen und ausserkantonalen Erziehungsanstalten.
Die Vorfälle kamen in der Septembersession auch im
Grossen Bat zur Sprache. Sie zeigten einmal mehr,
wie unvollkommen und gefahrenvoll die Ersatzeinrichtungen

für die fehlende oder versagende Familie sind,
die trotz allen Vorsichts- und Sicherungsmassnahmen
immer ein Notbehelf bleiben und die eigene Familie
niemals vollgültig ersetzen können. Um so mehr haben
Staat und Gemeinden Anlass, diesen Gebieten der
Jugendfürsorge fortgesetzt ihre besondere Aufmerksamkeit

zu schenken und auf ihre A^erbesserung bedacht
zu sein. Noch wichtiger ist allerdings, die Ursachen, die
zur Auflösung der Familie und Versorgung der Kinder
führen, wenn immer möglich zu verhüten.

Auf Grund der gesetzlichen Vorschriften sind das
Jugendamt und die Jugendanwaltschaften dazu
berufen, auch in der vormundschaftlichen Jugendhilfc
mitzuarbeiten, sei es, dass sie bei den Vormundschaftsbehörden

Anträge auf Anwendung der Art. 283 ff. ZGB
stellen, wenn ihnen gefährdete Kinder oder Jugendliche
bekannt werden, zu deren Gunsten vormundschaftliche
Vorkehren geboten erscheinen, oder dass sie den
Vormundschaftsbehörden auf ihr Ersuchen hin in schwierigen

Fällen mit Bat und Tat zur Seite stehen. Aron
dieser Möglichkeit wird denn auch in immer zunehmendem

Masse Gebrauch gemacht. Als Abteilung der
Justizdirektion behandelt das Jugendamt auch alle
Beschwerden und Bekursfälle auf dem Gebiete des
Eltern- und Kindesrechtes und stellt nachher bei der
Justizdirektion zuhanden des Begierungsrates Antrag.

In 203 Fällen wurde das Jugendamt von andern
Direktionen, Bezirks- und Gemeindebehörden, Fürsorgestellen

oder Privaten für Berichte, Gutachten und
schriftliche Auskünfte in Anspruch genommen, und in
ungezählten Fällen erteilte es mündlichen Bat und
Auskunft.
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Gemäss dem Antrage der Sanitätsdirektion und
der Direktionen der Justiz und des Armenwesens
beschloss der Begierungsrat am 5. Mai 1944 die Schaffung
eines medizinisch-pädagogischen Dienstes im Jura und
bewilligte hierfür einen jährlichen Kredit von Fr. 20,000.
Dieser Dienst wird der Heil- und Pflegeanstalt Bellelay
angegliedert und steht in erster Linie dem Jugendanwalt

des Juras, den A7ormundschafts-, Armen- und
Schulbehörden und der Lehrerschaft zur Verfügung,
sobald sie sich mit schwererziehbaren und psychisch
auffälligen Kindern und Jugendlichen zu befassen haben.

Durch Grossratsbeschluss vom 24. Mai 1944 trat
der Kanton Bern dem interkantonalen Konkordat über
die Kosten des Strafvollzuges bei. Soweit sich das
Konkordat auf die rechtsbrechende Jugend bezieht, sind
das kantonale Jugendamt und die Jugendanwaltschaften

mit seiner Durchführung beauftragt, was auch
auf diesem Gebiete eine erhebliche Mehrarbeit mit sich
bringt.

Als kantonaler Zentralstelle liegt dem Jugendamt
die allgemeine Förderung der Jugendfürsorge und des

Jugendschutzes ob, zu welchem Zweck es mit den
Organen der öffentlichen und privaten Jugendfürsorge
in A7erbindung stehen soll. Diese Verbindung ist heute
durchgehend hergestellt und kommt vor allem auch
darin zum Ausdruck, dass das Jugendamt in der Leitung
der wichtigeren privaten Jugendhilfswerke des Kantons
vertreten ist und mit ihnen zusammenarbeitet.

Säuglingsfürsorge und Mütterberatung. Die
Säuglingsfürsorge- und Mütterberatungsstellen unseres Kantons

sind seit 1942 in der kantonalen Kommission für
Säuglingsfürsorge und Mütterberatung zusammengeschlossen,

in welcher auch das Jugendamt vertreten
ist. Ausgebaute Fürsorgestellen besitzen heute die
Bezirke Aarwangen, Bern-Stadt und Bern-Land, Biel,
Burgdorf, Interlaken, Thun-Stadt und Thun-Land,
Wangen und die Gemeinden Köniz und Spiez. In der
Entstehung begriffen sind Fürsorgestellen in den Ämtern

Signau und Trachselwald. Die Bestrebungen auf
diesem wichtigen Gebiete der Jugendhilfe verdienen
weitgehende Förderung und Unterstützung durch
Gemeinden und Staat.

Jugendtagssammlung. Die Geldsammlung des
kantonalen Jugendtages, bei der das Jugendamt jeweilen
mitwirkt, ergab im Jahre 1944 die schöne Summe von
Fr. 90,175.39 (1943: Fr. 88,031.54). Davon wurden
Fr. 36,000 der Stipendienkasse des Jugendtags und je
Fr. 10,000 der Anstalt Weissenheim für geistesschwache
Mädchen in Bern und dem Bernischen Verein für
Jugendherbergen zugewiesen. Ein Drittel der Sammlung
bleibt jeweilen in den Amtsbezirken für lokale Werke
der Jugendhilfe.

Kartenspende Pro Infirmis (zugunsten geistig oder
körperlich gebrechlicher Kinder und Erwachsener). Die
von der Schweizerischen Vereinigung Pro Infirmis vor
Ostern durchgeführte Kartenspende ergab letztes Jahr
im Kanton Bern einen Beinertrag von Fr. 84,820.45
(1943: Fr. 82,637.60). Davon flössen Fr. 52,135 (65 %)
direkt den bernischen Fürsorgewerken zu, die sich der
gebrechlichen Kinder und Erwachsenen annehmen,
während Fr. 32,685.45 den Fachverbänden überwiesen
wurden, die der Schweizerischen Vereinigung Pro In¬

firmis angeschlossen sind und von denen aus auch diese
Gelder zur Hauptsache wieder unserem Kanton zugute
kommen.

b) Tätigkeit der Jugendanwaltschaften

Die Zahl der bei den 6 Jugendanwaltschaften
eingegangenen Anzeigen betrug im vergangenen Jahr
2643 (1943: 2847). Der Bückgang von 204 Anzeigen
bezieht sich zur Hauptsache auf Widerhandlungen
gegen die Verkehrsvorschriften (Velovergehen) und
sittliche A^erfehlungen unter Kindern ungefähr gleichen
Alters, die nach der Praxis des Bundesgerichts (BGE 69
[1943] IV 174) nicht unter das Strafgesetz fallen und
nicht vom Jugendanwalt, sondern gegebenenfalls von
den vormundschaftlichen Behörden zu behandeln sind.
1355 Anzeigen gegen Jugendliche zumeist
Übertretungen wurden den Gerichtspräsidenten zur
Erledigung im summarischen A7erfahren (Verweis oder
Busse) überwiesen. Die Jugendanwaltschaften hatten
sich nachher noch mit 509 Kindern und 779 Jugendlichen

oder insgesamt 1288 Angeschuldigten zu befassen.
Wie der Statistik der Jugendanwaltschaften zu

entnehmen ist, mussten im abgelaufenen Jahr gegen
321 Kinder und 410 Jugendliche, zusammen 731
Angeschuldigte, Erziehungsmassnahmen oder Strafen
ausgesprochen werden. Bei 139 Kindern und 135 Jugendlichen

wurde die Untersuchung aufgehoben, wobei die
Jugendanwälte in 30 Fällen vormundschaftliche
Massnahmen beantragten. 26 Anzeigen gegen Kinder und
154 gegen Jugendliche wurden mangels Zuständigkeit
an andere Behörden überwiesen. Auf Jahresende
unerledigt waren 150 Anzeigen.

Zu psychologischer oder psychiatrischer
Begutachtung gaben 32 Kinder und 59 Jugendliche Anlass.
In diesen Zahlen sind die während des Vollzuges
angeordneten Begutachtungen und Behandlungen nicht
inbegriffen.

Unter den im Berichtsjahr neu behandelten
Kindern und Jugendlichen waren 1114 (86,5 %) Knaben
und 174 (13,5 %) Mädchen. Die Altersstufe der Kinder
(6. bis 14. Altersjahr) war mit 444 (34,5 %), die der
Jugendlichen (15. bis 18. Altersjahr) mit 844 (65,5 %)
Angeschuldigten vertreten. Von diesen waren 249
(29,5 %) noch schulpflichtig und 595 (70,5 %) nicht
mehr schulpflichtig. 966 (75 %) waren Berner, 258
(23 %) Angehörige anderer Kantone und 29 (2 %)
Ausländer.

Bei der Art der strafbaren Handlungen stehen die
Vermögensdelikte mit 504 (48 %) wiederum weitaus
an erster Stelle; davon waren 361 Anzeigen wegen
Diebstahls oder Unterschlagung, 26 wegen Betrugs und
59 wegen Sachbeschädigung. Dann folgen die Gefährdungen

des öffentlichen Verkehrs, die 204 (19 %)
Angeschuldigte betreffen. An dritter Stelle stehen 42
(4 %; 1943: 10 %) Verfehlungen gegen die Sittlichkeit.
Wegen Widerhandlungen gegen die Jagd- und Fischereigesetze

hatten sich 41 (4 %) Angeschuldigte zu
verantworten. Um Brandstiftung oder fahrlässige
Brandverursachung handelte es sich in 25 (2 %) Fällen. 27
(3 %) A^ergehen richteten sich gegen Leib und Leben
(Körperverletzungen), und 210 (20%) betrafen strafbare
Handlungen gegen andere Gesetzesbestimmungen.

Bei 129 Kindern und 97 Jugendlichen endete das
Verfahren mit einem Freispruch oder aber wurde von
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Massnahmen abgesehen, weil der Inhaber der
elterlichen Gewalt beim fehlbaren Kinde schon genügende
Massnahmen getroffen hatte oder das Vergehen durch
Zeitablauf verjährt war (Art. 88 und 98 StGB). Bei
244 Kindern und 77 Jugendlichen wurde die Verfehlung
mit einem Verweis, bei 140 Jugendlichen mit Busse
geahndet. Der Aufschub des Entscheides mit Stellung
unter Schutzaufsicht wurde bei 21 Jugendlichen
verfügt, Einschliessung mit Gewährung des bedingten
Strafvollzuges in 18 (1943: 9) Fällen. 30 Kinder und
11 Jugendliche wurden der eigenen Familie überlassen,
ihre Erziehung jedoch der Überwachung des Jugendanwalts

unterstellt. In eine fremde Familie wurden
eingewiesen 24 Kinder und 38 Jugendliche, während
sich für 13 Kinder und 28 Jugendliche die Versorgung
in einer Erziehungsanstalt nötig erwies. Wegen schwerer

Verdorbenheit wurde gegen 2 Jugendliche die
Einweisung in eine Erziehungsanstalt im Sinne von Art. 91,
Ziff. 3, StGB und gegen 1 Jugendlichen die Einweisung
in eine Strafanstalt verhängt. 3 Kinder und 1 Jugendlicher

bedurften wegen geistiger oder körperlicher
Gebrechen einer besondern Behandlung. Bei 9 Kindern
und 14 Jugendlichen war eine Abänderung der
ursprünglichen Erziehungsmassnahme notwendig.

7 Beschlüsse der Jugendanwälte gegen Kinder
oder schulpflichtige Jugendliche wurden auf dem Be-
kursweg an den Begierungsrat weitergezogen. Gegen
2 gerichtliche Urteile erfolgte Appellation an die
Strafkammer des Obergerichts.

AVährend des Berichtsjahres führten die Jugendanwälte

60 (1943: 46) Untersuchungen gegen Jugendliche

(27 Jünglinge und 33 Mädchen) zwecks
administrativer Versetzung in eine Erziehungsanstalt. Das
Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen über die
Jugendrechtspflege, was sich zum Vorteil der Jugendlichen

auswirkt.
In zunehmendem Masse gehen bei den

Jugendanwaltschaften auch Anzeigen ein über Kinder und
Jugendliche, die sich zwar nicht gegen das Strafgesetz
vergangen haben, die aber sonstwie gefährdet sind.
Im Berichtsjahr sahen sich die Jugendanwälte in 112
(1943: 56) Fällen veranlasst, gestützt auf Art. 34,
Ziff. 5, E G zum StGB bei der Vormundschaftsbehörde
Anträge auf Anwendung der Art. 283 ff. ZGB zu stellen.

Für Bechtshilfe im Sinne von Art. 352 StGB,
Art. 25 und 139, Abs. 2, StrV (Abhörung von Kindern
im ordentlichen Strafverfahren) wurden die
Jugendanwaltschaften in 61 (1943: 56) Fällen in Anspruch
genommen.

Aufsicht und Fürsorge (Vollzug): Ausser den
neuangeschuldigten Kindern und Jugendlichen
unterstanden der Aufsicht und Fürsorge der Jugendanwaltschaften

auf Jahresschluss 906 Schutzbefohlene, nämlich

199 Kinder und 707 Jugendliche. In Familien,
inbegriffen Lehr- und Arbeitsstellen, waren 148 Kinder
und 531 Jugendliche untergebracht, in Anstalten 51
Kinder und 176 Jugendliche.

Der Massnahmenvollzug mit der Ermittlung
geeigneter Pflegefamilien, Lehr- und Arbeitsstellen für
die gefährdeten, vielfach geistig oder körperlich
benachteiligten Kinder oder Jugendlichen umschliesst,
wie schon wiederholt betont wurde, einen sehr arbeitsreichen

und verantwortungsvollen Teil der Aufgaben

der Jugendanwälte. Ein Hauptaugenmerk wird dabei
immer der beruflichen, bei den Mädchen namentlich
auch der hauswirtschaftlichen Ausbildung zugewendet.
Über die Schwierigkeiten im Vollzug äussert sich der
Jugendanwalt der Stadt Bern wie folgt: «Die
Hauptarbeitslast liegt nicht so sehr in den Untersuchungen
als vielmehr im Vollzug der Beschlüsse und Urteile.
Auch ist nicht zu verkennen, dass sowohl die Unter-
suchungs- wie die Fürsorgearbeit gegenwärtig
vermehrten Schwierigkeiten begegnen, was mit der
zunehmenden wirtschaftlichen Bedrängnis vieler Eltern,
der durch das Zeitgeschehen gesteigerten Nervosität,
den höheren Anforderungen an die Lehrlingskandidaten,
dem Mangel an geeigneten Pflege- und Lehrstellen usw.
zusammenhängt.»

12. Bürgerrechtsentlassungen
Die Zahl der im Berichtsjahr bewilligten

Entlassungsfälle betrug 57.

Davon haben alle das Bürgerrecht in andern
Kantonen bzw. im Ausland bereits erworben oder waren,
gestützt auf die erhaltene Zusicherung, im Begriffe,
es zu erwerben, und zwar:

a) innerhalb des Kantons Bern 1 Fall
b) in andern Kantonen:

Zürich 5 Fälle

c) im Ausland:
Deutschland 50 »

Italien 1 Fall

57 Fälle

13. Administrativjustiz
Verschiedene Kompetenzkonfliktverfahren wurden

in Übereinstimmung mit dem Obergericht erledigt.
Schätzungen der Gültschatzungskommissionen

wurden in 9 Fällen angefochten. Eine Beschwerde
wurde teilweise gutgeheissen, 4 wurden abgewiesen
und 2 zurückgezogen ; auf eine Beschwerde konnte nicht
eingetreten werden und eine musste auf das neue Jahr
übertragen werden.

Ferner standen verschiedene Entscheide der
Begierungsstatthalter in Verwaltungsstreitsachen zur
Überprüfung durch den Begierungsrat (Bestellung eines
Erbenvertreters, Kindesannahme usw.). Die Entscheide,
welche allgemeines öffentliches Interesse erwecken,
werden in der Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht

(MbVB) veröffentlicht, so dass es sich erübrigt,
sie hier nochmals wiederzugeben. Gegen einen
Entscheid wurde sowohl die Berufung als auch die
staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen;
das Bundesgericht ist auf die Berufung nicht
eingetreten und hat die staatsrechtliche Beschwerde
abgewiesen.

14. Mitberichte
In 158 Geschäften anderer Direktionen haben wir

Mitberichte abgegeben. Ausserdem bearbeiteten wir
verschiedene Bechtsfragen, die uns von andern Direktionen

vorgelegt wurden; auch nahmen wir an Augen-
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scheinen teil, die von andern Direktionen angeordnet
wurden. Dazu kommen die nicht besonders registrierten,

aber immer wieder zahlreichen Fälle mündlicher
Auskunftserteilung auf allen Gebieten unserer A'er-
waltung. Ferner wirkten wir in mehr oder weniger
umfangreichem Masse an der Ausarbeitung gesetzlicher
Erlasse mit, welche von andern Direktionen vorgelegt
wurden.

Im weitern ging unsere Direktion andern Direktionen

bei cler Vertretung von beim Bundesgericht
hängigen Fällen an die Hand oder übernahm die
Vertretung selber.

15. Verschiedenes
In Ausübung der Aufsicht über die Stiftungen

hatten wir 54 Fälle zu behandeln. 37 Gesuche um
Abänderung der Organisation und des Zweckes der
Stiftungen haben wir dem Begierungsrat zur
Genehmigung vorgelegt. Es handelte sich meistens um
Anpassung der Stiftungsurkunde an die kantonalen und
eidgenössischen Steuergesetze, um der Steuerprivilegien
teilhaftig werden zu können.

Gesuche um Bechtshilfe wurden 68 weitergeleitet.
Ferner hat uns die Justizabteilung des eidgenössischen

Justiz- und Polizeidepartementes 92 Erbfälle
von im Auslande gestorbenen Bernern zur Behandlung
überwiesen. Unsere Direktion wurde damit in
erheblichem Masse in Anspruch genommen, indem sich die
Beteiligten bei den heutigen Verhältnissen fast durchwegs

der Vermittlung durch unsere Behörden bedienen.

16. Massnahmen gegen die Wohnungsnot
Im Verlaufe des Berichtsjahres ist in 46 weitern

Gemeinden ein Mietamt errichtet worden, so dass bis
Ende 1944 die Abschriften über Beschränkung des

Kündigungsrechtes in 186 Gemeinden mit 554,038
Einwohnern in Kraft standen. Bei den Mietämtern liefen
insgesamt 2635 Begehren um Unzulässigerklärung der
Kündigung ein. Davon konnten 1527 Einsprachen
durch Arermittlung der Mietämter gütlich erledigt werden.

467 Kündigungen wurden unzulässig und 328
zulässig erklärt; nicht eingetreten wurde auf 109
Einsprachen, und 204 Geschäfte wurden auf das neue Jahr
übertragen.

In 79 Fällen wurde der Entscheid des Mietamtes
an die Justizdirektion weitergezogen, und zwar in 54
Fällen durch den Vermieter und in 25 Fällen durch
den Mieter. Über die Erledigung gibt nachfolgende
Übersicht Aufschluss :

a) Bekurse des Vermieters:
1. Gutheissung 15

2. Abweisung 28
3. Nichteintreten 3

4. Bückzug oder A7ergleich 7

5. Übertrag auf das neue Jahr 1

b) Bekurse des Mieters:
1. Gutheissung 6

2. Abweisung 12

Übertrag 18

54

54

Übertrag 18 54

3. Nichteintreten
4. Bückzug oder A^ergleich
5. Übertrag auf das neue Jahr

2

4
1

25

Total 79

Gegen einen Entscheid hat der Arermieter
staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht erhoben,
welche vom Bundesgericht als begründet erklärt wurde.

20 Entscheide des Begierungsstatthalters über
Inanspruchnahme unbenutzter Wohnräume wurden an
den Begierungsrat weitergezogen, und zwar in 14 Fällen
durch den Eigentümer und in 6 Fällen durch die
Gemeinde.

4 Bekurse wurden gutgeheissen, 9 wurden
abgewiesen und 7 konnten infolge Bückzugs abgeschrieben
werden. 2 Entscheide wurden vom Hauseigentümer
beim Bundesgericht durch staatsrechtliche Beschwerde
angefochten. Beide wurden abgewiesen.

Durch BBB vom 28. Januar 1944 haben die
Kantonsregierungen die Befugnis erhalten, bestimmte

%Gemeinden, die unter AVohnungsnot leiden, zu
ermächtigen, einen ordentlichen Umzugstermin von Fall
zu Fall um längstens 6 Monate aufzuschieben. Von
dieser Befugnis kann indessen mit Bücksicht auf die
schwere Beeinträchtigung der Bechtssicherheit, die der
Aufschub von Umzugsterminen zur Folge hat, nur
zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. Die
Ermächtigung hiezu wird nur erteilt, wenn aus
kriegsbedingten Gründen, wie Schwierigkeiten in der
Materialbeschaffung, Verzögerung in der Behandlung von
Subventionsgesuchen usw., Neubauten auf den
Umzugstermin hin nicht bezugsbereit werden. Jedenfalls
muss Aussicht bestehen, dass die Wohnungsnot während
der Dauer des Aufschubs durch Neubauten eine gewisse
Entspannung erfahren wird, andernfalls liessen sich
die mit dem Aufschub des Umzugstermins verbundenen
Nachteile nicht rechtfertigen. Die Ermächtigung einer
Gemeinde durch den Begierungsrat, den ordentlichen
Umzugstermin aufzuschieben, bedarf zu seiner Gültigkeit

der Genehmigung des eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartementes.

Im Berichtsjahr wurde folgenden Gemeinden die
Ermächtigung erteilt: für den Frühjahrsumzugstermin:
Burgdorf, Köniz, Lengnau, Lyss, Steffisburg, Biel;
für den Herbstumzugstermin: Thun, Lyss, Biel.
Verschiedene Gesuche anderer Gemeinden mussten
mangels der gesetzlichen Voraussetzungen abgewiesen
werden.

Auf Ansuchen des eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartementes hat der Begierungsrat diesem
einen Bericht über seine Erfahrungen mit den
rechtlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Wohnungsnot
zukommen lassen.

Was die Beschränkung der Freizügigkeit anbelangt,
so haben wir die Frage aufgeworfen, ob nicht die
Möglichkeit geboten werden sollte, namentlich die grösseren
Städte mit ihren in AVirtschaft und Verkehr eng
verbundenen Vororten als einheitliche Gebiete zu behandeln,

innerhalb deren Freizügigkeit bestehen sollte. In
bezug auf die Inanspruchnahme unbenutzter Wohnräume

haben wir angeregt, die Frage zu regeln, wie es
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sich verhält mit Wohnungen, welche im gegenwärtigen
Zustand unbenutzbar sind und vom gegenwärtigen
Hauseigentümer nicht instandgestellt werden, indem
die Gemeinden begreiflicherweise Bedenken hätten, auf
eigene Kosten eine Wohnung instandstellen zu lassen,
ohne die Gewissheit zu haben, für die Kosten auf den
Hauseigentümer Bückgriff nehmen zu können.

Im weitern prüften wir die Frage, ob die
Vorschriften über Beschränkung des Kündigungsrechtes,
welche nach der Vollziehungsverordnung des Begierungsrates

vom 5. Dezember 1941 nur für Wohnungen und
Wohnräume und Geschäftsräume, welche mit einer
Wohnung im Zusammenhang stehen, gelten, nicht auf
Geschäftsräume überhaupt ausgedehnt werden sollten.
Wir haben die Frage verschiedenen Arerbänden und
einigen grössern Gemeinden vorgelegt. Nachdem aber
der Gemeinderat der Stadt Bern die Ausdehnung auf
gewerbliche Räumlichkeiten nicht als gerechtfertigt
erklärt hat, haben wir der Sache keine weitere Folge
gegeben.

Zu diesen Geschäften kamen zahlreiche mündliche
und schriftliche Einfragen von Gemeindebehörden und
Privaten.

Zusammenfassend ergibt sich, dass dio Geschäftslast

der Justizdirektion sich ungefähr auf der gleichen
Höhe wie das letzte Jahr bewegt. Trotz cler neuen
kriegsbedingten Aufgaben konnte die Geschäftslast mit dem
bisherigen Personal bewältigt werden. Infolge
militärischer Inanspruchnahme einiger Beamten musste
immerhin für die Zeit ihrer Abwesenheit eine
Stellvertretung angeordnet werden. Was grössere
Gesetzgebungsarbeiten anbelangt, so können sie erst bei
ruhigerem Geschäftsgang wieder aufgenommen werden.

Bern, den 26. März 1945.

Der Justizdirektor:

Dürrenmatt

Vom Begierungsrat genehmigt am 17. Mai 1945.

Begl. Der Staatsschreiber i. V.: E. Meyer
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